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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 9. Dezember 1996 NR. 2833 

GRENCHEN: Erschliessungsplan (Strassen- und Baulinienplan) Verlegung Dr. Josef Girard
Strasse, Teilstück T5 - Güterstrasse I Genehmigung 

1. Feststellungen 

Die Einwohnergemeinde Grenchen unterbreitet dem Regierungsrat den Erschliessungsplan 
(Strassen- und Baulinienplan) Verlegung Dr. Josef Girard-Strasse, Teilstück T5 - Güter
strasse zur Genehmigung. 

2. Erwägungen 

Für die Verlegung der Dr. Josef Girard-Strasse besteht ein rechtsgültiger Erschliessungsplan aus 
dem Jahre 1988 (RRB Nr. 2662 vom 30.8.1988). Ein wesentliches Ergebnis der Kernrandzonen
planung Süd ist eine andere Linienführung und Gestaltung der ursprünglich projektierten Dr. Josef 
Girard-Strasse. Der vorliegende Erschliessungsplan legt nun die entsprechenden Strassen- und 
Baulinien verbindlich fest. Das dazugehörende Konzept der Strassenraumgestaltung ist eine 
Grundlage für den Erschliessungsplan, nicht aber Gegenstand der Plangenehmigung. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 1. Februar bis zum 1. März 1996. Innerhalb der 
Auflagefrist gingen drei Einsprachen ein. Der Gemeinderat lehnte diese an der Sitzung vom 
20. Mai 1996 (Beschluss Nr. 15) ab und genehmigte den Erschliessungsplan (Strassen- und Bau
linienplan) Dr. Josef Girard-Strasse. 

Die Stadt Granehen und das Amt für Verkehr und Tiefbau sehen vor, die Einmündung der neuen 
Dr. Josef Girard-Strasse in die Solothurnstrasse (T5) durch eine Signalanlage zu regeln. Offen 
bleibt allerdings, ob im Zusammenhang mit den flankierenden Massnahmen auf der T5 nach dem 
Bau der N5, anstelle der Lichtsignalanlage ein Kreisel gewählt wird. Die projektierte Einmündung 
der Dr. Josef Girard-Strasse ist derart dimensioniert, dass ein späterer Umbau zu einem Kreisel 
möglich ist. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 
Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 

3. Beschluss 

3.1. Der Erschliessungsplan (Strassen- und Baulinienplan) Verlegung Dr. Josef Girard-Strasse, 
Teilstück T5- Güterstrasse der Einwohnergemeinde Granehen wird genehmigt. 

3.2. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich des vorliegenden Planes 
nicht anwendbar, soweit sie diesem widersprechen. 
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Kostenrechnung EG Grenchen: 
Genehmigungsgebühr: Fr. 1 '500.-
Publikationskosten: Fr. 23.--

Fr. 1'523.-
--------------------

Zahlungsart Verrechnung im Kontokorrent Nr. 111.15 

Staatsschreiber 

Bau-Departement (2), Bi 

(Kto. 5803-431.00) 
(Kto. 5820-435.00) 

Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan [H:\RAUMPLAN\BDARPBIE\WJNwoRoiRRB\GRBE\7EPGIR.oocl 

Amt für Umweltschutz 
Amt für Wasserwirtschaft 
Amt für Verkehr und Tiefbau (2) 
Kreisbauamt I, Solothurn 
Amtschreiberei Granehen 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
Finanzkontrolle 
Gemeindepräsidium der Stadt, 2540 Granehen (mit Rechnung, Belastung im KK, einschreiben) 
Baudirektion der Stadt, 2540 Grenchen, mit 3 gen. Plänen (später) 
Planungkommission der Stadt, 2540 Granehen 
Baukommission der Stadt, 2540 Granehen 
Staatskanzlei (Amtsblatt Einwohnergemeinde Grenchen: Genehmigung Erschliessungsplan 1. 

(Strassen- und Baulinienplan) Verlegung Dr. Josef Girard-Strasse, Teilstück T5 
- Güterstrasse) t 


